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Vollstreckung von Freiheitsstrafen.
§ 162

Eine Freiheitsstrafe, welche die Dauer von sechs 
Wochen nicht übersteigt, ist in dem Lande zu voll
strecken, in welchem der Verurteilte sich befindet.

V ollstreckungsliilf e.
§ 163

Soll eine Freiheitsstrafe in dem Bezirk eines anderen 
Gerichts vollstreckt oder ein in dem Bezirk eines anderen 
Gerichts befindlicher Verurteilter zum Zwecke der Straf
verbüßung ergriffen und abgeliefert werden, so ist die 
Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht des Bezirkes um 
die Ausführung zu ersuchen.

Kostenersatz.
§ 164

(1) Im Falle der Rechtshilfe unter den Behörden ver
schiedener deutscher Länder sind die baren Auslagen, 
welche durch eine Ablieferung oder Strafvollstreckung 
entstehen, der ersuchten Behörde von der ersuchenden 
zu erstatten.

(2) Im übrigen werden Kosten der Rechtshilfe von der 
ersuchenden Behörde nicht erstattet.

(3) Ist eine Zahlungspflichtige Partei vorhanden, so 
sind die Kosten von ihr durch die ersuchende Behörde 
einzuziehen und der eingezogene Betrag der ersuchten 
Behörde zu übersenden.

(4) Stempel-, Einregistrierungsgebühren oder andere 
öffentliche Abgaben, welchen die von der ersuchenden 
Behörde übersendeten Schriftstücke (Urkunden, Proto
kolle) nach dem Rechte der ersuchten Behörde unter
liegen, bleiben außer Ansatz.


	Vollstreckung von Freiheitsstrafen.

	V ollstreckungsliilf e.

	Kostenersatz.


